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Finanzgerichte erkennen Zeitwertkonten für 
Gesellschafter-Geschäftsführer wieder an
von�sebastian�uckermann,�gerichtlich�zugelassener�rentenberater�für�bav,�
Köln�und�andreas�Jakob,�betriebswirt�für�bav�(Fh),�reutlingen�

|� nachdem� Zeitwertkontenlösungen� für� Gesellschafter-Geschäftsführer�
(GGf)�von�Kapitalgesellschaften�jahrelang�ein�effektives�vergütungsinstru-
ment�gewesen�sind,�erkannte�die�Finanzverwaltung�diese�Gestaltungen�seit�
2009�nicht�mehr�an� (bMF�17.6.09,� iv�c�5�-�s�2332/07/0004).�nun�haben� im�
Jahr�2012�gleich�drei Finanzgerichte�den�vorgaben�des�bMF�widersprochen�
und�entsprechende�lösungen�anerkannt.�der�bFh�dürfte�sich�in�Kürze�die-
ser�sichtweise�anschließen�und�die�Finanzverwaltung�damit�endlich�zurück�
auf�den�Pfad�der�tugend�bringen.� |

1.  rückblick: Das BmF-Schreiben vom 17.6.09 im hinblick auf 
Gesellschafter-Geschäftsführer

1.1 Die Festlegungen des BmF
vereinbarungen�über�die�einrichtung�eines�Zeitwertkontos�sind�bei�arbeit-
nehmern,�die�zugleich�als�organ�einer�Körperschaft�bestellt�sind,�nach�auf-
fassung�der�Finanzverwaltung�nicht�mit�dem�aufgabenbild�des�organs�ver-
einbar.�infolgedessen�führt�bereits�die�Gutschrift�des�künftig�fällig�werdenden�
arbeitslohns� auf� dem� Zeitwertkonto� bei� diesem� Personenkreis� (z.b.� vor-
standsmitglied�einer�aG,�Gmbh-Geschäftsführer)�zum�Zufluss�von�arbeits-
lohn.�die�allgemeinen�Grundsätze�einer�vGa�bleiben�unberührt.

praxiShinweiS |�der�erwerb�einer�organstellung�hat�keinen�einfluss�auf�ein�
bis�zu�diesem�Zeitpunkt�aufgebautes�Wertguthaben.�nach�erwerb�der�organstel-
lung�führen�alle�weiteren�Zuführungen�zu�dem�Konto�steuerlich�zum�Zufluss�von�
arbeitslohn.�nach�beendigung�der�organstellung�und�Fortbestehen�des�dienst-
verhältnisses�kann�der�arbeitnehmer�das�Wertguthaben�entsprechend�der�dar-
gestellten�Grundsätze�weiter�aufbauen�oder�das�aufgebaute�Guthaben�für�seine�
Freistellung�verwenden.

Das BmF-Schreiben sah folgende Übergangsregelung vor:�bei�Zeitwertkon-
tenmodellen� für� organe� von� Körperschaften� sowie� als� arbeitnehmer� be-
schäftigte�beherrschende�anteilseigner,�die�bis�zum�31.1.09�eingerichtet�wur-
den� und� die� aus� vertrauensschutzgründen� steuerlich� anzuerkennen� sind,�
sind�alle�Zuführungen�bis�zum�31.1.09�erst�bei�auszahlung�zu�besteuern.�die-
se�Übergangsregelung�gilt�nicht�für�vGa.

1.2 historische würdigung
obwohl�es�allgemein�anerkannt�schien�und�durch�das�bMF�mit�seinem�ent-
wurfsschreiben�vom�19.9.08�eigentlich�bestätigt�wurde,�dass�einzig�und�allein�
die�nichtanerkennung�von�Zeitwertkontenmodellen� für�beherrschende�GGf�
(bzw.�beherrschende�Gesellschafter-vorstände�sowie�als�arbeitnehmer�be-
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schäftigte� beherrschende� anteilseigner� einer� Gesellschaft)� im� Fokus� der�
diskussion�stehen�würden,�hat�das�bMF�mit�seinem�schreiben�vom�17.6.09�
sämtliche�Zeitwertkontenlösungen�„vom�tisch�gefegt“�–�also�auch�für�„einfa-
che“� organe� einer� Gesellschaft� (Fremdgeschäftsführer� einer� Gmbh,� vor-
stände�einer�aG).

auffällig�war�zunächst,�dass�das�bMF�plötzlich�den�blickwinkel�wechselte.�
nach�der�einheitlichen�Meinung�der�Fachpraxis�(z.b.�Ziegenhagen/schmidt,�
db�06,�181�ff.)�schien�vor�allem�im�rahmen�der�anerkennung�von�arbeitszeit-
konten�zugunsten�beherrschender�GGf�einzig�die�Frage�der�auslösung�einer�
vGa�im�sinne�von�§�8�abs.�3�s.�2�KstG�offen�zu�sein.�die�lohnsteuerliche�be-
handlung�wurde�hingegen�als�unproblematisch�angesehen.�doch�leider�hat�
sich�das�bMF�anders�entschieden.�Wohlwissend,�dass�die�einbringung�eines�
Wertguthabens�eines�GGf�einer�Kapitalgesellschaft�in�ein�Zeitwertkonto�nur�
in�seltenen�Fällen�die�tatbestandsmerkmale�einer�vGa�erfüllen�wird,� legte�
das�bMF�fest,�dass�eine�entsprechende�vereinbarung�bzw.�einbringung�bei�
diesem�einen�lohnsteuerlichen�Zufluss�auslöst.�

merke |�diese�nicht�zu�begründende�Festlegung�des�lohnsteuerlichen�Zuflus-
ses�bei�beherrschenden�GGf�wurde�sodann�als�„vehikel“�genutzt,�um�schlussend-
lich� sämtlichen� organen� einer� Körperschaft� die� lohnsteuerliche� anerkennung�
hinsichtlich�der�nutzung�von�Zeitwertkontenlösungen�zu�untersagen�–�unabhän-
gig�davon,�ob�eine�gesellschafts-�oder�steuerrechtliche�beherrschung�vorliegt.

1.2.1 Verletzung von Fremdvergleichsgrundsätzen
Wie� kann� es� sein,� dass� bei� einem� lohnsteuerlich� als� arbeitnehmer� zu� be-
trachtenden�beherrschenden�GGf�die�Wertguthabenzuführung�lohnsteuerli-
chen� Zufluss� auslöst,� wohingegen� der� ganz� „normale“� arbeitnehmer,� der�
seine�bezüge,�wie�der�beherrschende�GGf�über�eine�lohnsteuerkarte�abge-
rechnet�bekommt,�Zeitwertkontenlösungen�ohne�lohnsteuerlichen�Zufluss�in�
der�einbringungsphase�in�anspruch�nehmen�kann?�die�gleiche�Frage�muss�
auch�aus�sicht�eines�nicht�beherrschenden�organs�einer�Gesellschaft,�das�
bei�dieser�als�arbeitnehmer�beschäftigt�ist,�gestellt�werden.�

aus�diesen�Fragen�wird�bereits�ersichtlich,�dass�die�Finanzverwaltung�einen�
grundsätzlich�geltenden�Fremdvergleichsmaßstab�außer�Kraft�setzt.�danach�
ist�ein�beherrschender�GGf�im�rahmen�der�möglichen�erlangung�eines�ver-
mögensvorteils�und�dessen�steuerlicher�anerkennung�mit�einem�nicht�be-
herrschenden� Fremdgeschäftsführer� zu� vergleichen� (uckermann,� bb� 08,�
2351�ff.).�da�aber�geschäftsführende,�nicht�beherrschende�organe�ebenfalls�
keine�lohnsteuerlich�flankierte�Wertguthabeneinbringung�mehr�tätigen�kön-
nen,�läuft�der�zuvor�beschriebene�Fremdvergleichsmaßstab�für�beherrschen-
de�GGf�an�dieser�stelle�ins�leere.�der�beherrschende�GGf�muss�sich�daher�
mit� einem� „normalen“� arbeitnehmer� ohne� Kapitalbeteiligung� vergleichen�
lassen.

noch�unverständlicher�wird�die�auffassung�der�Finanzverwaltung,�wenn�man�
sich�nach�ihrer�diktion�explizit�den�„rechtszustand“�des�genannten�Fremd-
geschäftsführers� bzw.� nicht� beteiligten� (nicht� beherrschenden)� unterneh-
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mensleiters�betrachtet.�diese�unterliegen,�außer�vorstände�einer�aG,�neben�
der�lohnsteuerpflicht�auch�in�vollem�umfang�der�sozialversicherungspflicht,�
was�den� „rechtsstand“�als�klassischer�arbeitnehmer�weiter�unterstreicht.�
nur� die� organschaftliche� haftung� ist� hierbei� ein� wesentlicher� unterschied�
zur�regulären�arbeitnehmereigenschaft.�Jedoch�ist�diese�eigenschaft�diffe-
renziert�zu�betrachten,�da�eingesetzte�unternehmensleiter�zum�teil�umfas-
send�durch�beschlüsse�der�Gesellschafter-�bzw.�hauptversammlung�gebun-
den�sind,�sodass�eine�umfassend�eigenständige�unternehmensleitung�meist�
ausscheidet.�

Folglich�stellt�sich�die�Frage,�mit�wem�sich�der�genannte�Personenkreis�un-
ter�steuerlichen�Fremdvergleichsmaßstäben�vergleichen�soll,�da�er�selber�ja�
auch�arbeitnehmer�ist.�nach�diesen�schilderungen�scheidet�daher�die�lohn-
steuerliche� nichtanerkennung� eines� Zeitwertkontensystems� zugunsten� ei-
nes�nicht�beteiligten�unternehmensleiters�bereits�aus,�da�für�ihn�das�Gleiche�
gelten�muss�wie�für�nicht�beteiligte�(„klassische“)�arbeitnehmer.

Für�die�hier�behandelten�Personengruppen�ist�folglich�auch�unter�lohnsteu-
erlichen�Maßgaben�ein�arbeitnehmerverhältnis�hinsichtlich�der�bildung�von�
Wertguthaben�anzunehmen.�Zur�vertiefenden�begründung�hierzu�sollte�sich�
vor� allem� der� begriff� des� „arbeitnehmers“� vergegenwärtigt� werden,� unter�
den�auch�der�beherrschende�GGf�fällt:

merke |�der�begriff�des�arbeitnehmers�ist�grundsätzlich�vom�begriff�des�un-
ternehmers�abzugrenzen.�im�Zentrum�dieser�begriffsunterscheidung�steht�der�
Gegensatz�von�selbstständigkeit�und�nichtselbstständigkeit.�der�steuerrechtli-
che�begriff�deckt�sich�nicht�mit�dem�arbeits-�und�sozialrecht,�sodass�gewisse�
arbeits-�und�sozialrechtliche�regelungen�für�das�steuerrecht�nicht�maßgeblich�
sind�(uckermann,�bb�08,�2351�ff.).�daher�ist�der�beherrschende�GGf�arbeits-�und�
sozialversicherungsrechtlicher� unternehmer,� lohnsteuerlich� jedoch� arbeitneh-
mer,�da�er�mit�hilfe�eines�wirksamen�dienstvertrags�unter�die�regelungen�des�
§ 1�lstdv�fällt.�daher�kann�es�keine�„Zwei-Klassen-Gesellschaft“�geben,�bei�der�
beide�Parteien�die�gleichen�Gesetze�in�anspruch�nehmen�dürfen;�diese�Gesetze�
für�eine�Partei�aber�in�einem�bereich�außer�Kraft�gesetzt�werden.�

1.2.2 Verletzung von Gleichbehandlungsgrundsätzen
darüber�hinaus�erfüllt�die�handhabung�des�bMF�auch�das�tatbestandsmerk-
mal� der� diskriminierung� im� rahmen� des� verfassungsrechtlichen� Gleich-
heitsgrundsatzes�nach�art.�3�abs.�1�GG.�eine�ungleichbehandlung�liegt�vor,�
wenn� die� öffentliche� Gewalt� miteinander� vergleichbare� Fälle� nach� unter-
schiedlichen� Grundsätzen� behandelt.� rechtfertigung� kann� sie� nur� finden,�
wenn�ein�„sachlicher�Grund“�für�die�ungleichbehandlung�vorliegt.�doch�war-
um�soll�es�sachlich�gerechtfertigt�sein,�den� lohnsteuerlich�„normalen“�ar-
beitnehmer�im�rahmen�der�Wertguthabenbildung�besser�zu�behandeln�als�
den�ebenfalls�lohnsteuerlich�als�arbeitnehmer�anerkannten�beherrschenden�
GGf�bzw.�Fremdgeschäftsführer?�da�es�hierfür�aus�rechtsdogmatischer�sicht�
keinen�sachlich�gerechtfertigten�Grund�gibt,�ist�das�vorhaben�des�bMF�voll-
umfänglich�in�die�schranken�zu�verweisen.�
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1.2.3 umgehung der „vGa-auseinandersetzung“
unklar�erscheint�auch�die�auffassung�des�bMF�zum�Zusammenspiel�einer�
vGa�mit�einem�Zeitwertkonto�zugunsten�eines�GGf.�so�heißt�es�z.b.�auf�seite 3�
des�bMF-schreibens�vom�17.6.09�unter�iv.�2.�b):�„…sind�mit�dem�aufgabenbild�
des�organs�einer�Körperschaft�nicht�vereinbar.� infolgedessen� führt�bereits�
die�Gutschrift�des�künftig� fällig�werdenden�arbeitslohns�auf�dem�Zeitwert-
konto� zum� Zufluss� von� arbeitslohn.� die� allgemeinen� Grundsätze� der� ver-
deckten�Gewinnausschüttung�bleiben�unberührt.“�

praxiShinweiS |�hier�stellt�sich�die�Frage,�wie�es�noch�zu�einer�vGa-Prüfung�
kommen� kann,� wenn� die� entsprechenden� Wertguthabeneinbringungen� grund-
sätzlich�sofortigen�lohnsteuerzufluss�auslösen�sollen?�bekanntlich�ist�eine�vGa-
Prüfung� allgemein� anerkannt� erst� als� zweiter� Prüfungsschritt� vorzunehmen,�
nachdem�zunächst�eine�lohnsteuerliche�Prüfung�erfolgt�ist.�somit�ist�zu�konsta-
tieren:� eine� Zeitwertkontenvereinbarung� mit� einem� GGf� kann� insoweit� nur� im�
rahmen� der� körperschaftsteuerlichen� Prüfung� beanstandet� werden,� nämlich�
dann,�wenn�sie�sich�als�unüblich�oder�unangemessen�erweist.�anderenfalls�muss�
auch�für�diesen�Personenkreis�eine�Zeitwertkontenregelung�rechtlich�greifen.

2. FG-rechtsprechung widerspricht der Finanzverwaltung
nachdem�die�auffassung�der�Finanzverwaltung� in�der�Praxis�berechtigter-
weise�auf�kein�verständnis�gestoßen�ist,�leisteten�die�Finanzgerichte�nun�ab-
hilfe�und�erkannten�Zeitwertkontenlösungen�zugunsten�von�GGf�umfassend�
an.�im�detail�gehen�wir�zunächst�auf�die�entscheidung�des�FG�hessen�(19.1.12,�
1�K�250/11,�rev.�vi�r�19/12,�abruf-nr.�121539)�ein:

2.1 FG hessen vom 19.1.12 (az. 1 k 250/11)
2.1.1 Sachverhalt
die�Klägerin�war�beherrschende�Gesellschafterin�und�gleichzeitig�angestell-
te�Geschäftsführerin�einer�Gmbh.�im�Jahre�2008�hatte�sie�mit�der�Gmbh�die�
ansammlung�von�Wertguthaben�auf�einem�Zeitwertkonto�vereinbart.�im�Jah-
re�2009�wurde�zusätzlich�eine�Zeitwertkontengarantie�vereinbart,�wonach�die�
Gmbh�als�arbeitgeberin�für�alle�einzahlungen�ab�dem�1.1.09�die�rückzahlung�
in�voller�höhe�garantierte.�Für�2009�setzte�das�Finanzamt�bei�der�Klägerin�
einkommensteuer�für�die�Zuführungen�auf�dem�Zeitwertkonto�fest.�die�Klä-
gerin�sei�als�Gmbh-Geschäftsführerin�sowohl�arbeitnehmerin�als�auch�or-
gan�der�Gesellschaft.�deshalb�führe�bereits�die�Gutschrift�des�künftig�fälligen�
arbeitslohns�auf�dem�Zeitwertkonto�zum�Zufluss�von�arbeitslohn.�dagegen�
klagte�die�GGf�mit�erfolg.
�
allerdings� ist� der� hintergrund� dieser� entscheidung� besonders� beachtens-
wert.� so� hatte� die� arbeitgeberin� in� der� vergangenheit� eine� anrufungsaus-
kunft�nach�§�42e�estG�initiiert,�um�den�entsprechenden�Zeitwertkontenver-
trag�einer�lohnsteuerlichen�Prüfung�zu�unterziehen.�das�Finanzamt�bestätig-
te� alsbald� im� november� 2008� unter� verweis� auf� zwei� bMF-schreiben��
(bMF� 5.8.02,� iv� c� 4� -� s� 2222-295/02;� bMF� 17.11.04,� iv� c� 4  -  s� 2222-177/04,��
iv�c�5�-�s�2333-269/04),�dass�in�genannter�angelegenheit�durch�die�ansamm-
lung� von� Wertguthaben� auf� Zeitwertkonten� kein� Zufluss� von� arbeitslohn��
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vorliege.� nach� ergehen� des� geänderten� bMF-schreibens� vom� 17.6.09��
(iv�c�5�-�s�2332/07/0004)�vertrat�das�Fa�im�rahmen�eines�erneuten�auskunfts-
ersuchens�der�arbeitgeberin�jedoch�im�august�2010�die�gegenteilige�auffas-
sung,�wobei�aus�vertrauensschutzgründen�eine�besteuerung�erst�für�Zufüh-
rungen�nach�dem�31.1.09�erfolge.

im�est-bescheid�für�2009�erkannte�das�Finanzamt�in�der�Folge�die�steuer-
freiheit�der�ab�Februar�2009�geleisteten�Zeitwertkontenzuführungen�nicht�an.�
der�einspruch�der�Klägerin�wurde�sodann�mit�der�begründung�zurückgewie-
sen,�dass�der�arbeitgeberin�zwar�mit�der�anrufungsauskunft�aus�dem�Jahr�
2008�bestätigt�worden�sei,�dass�die�einzahlungen�auf�das�Zeitwertkonto�noch�
keinen�Zufluss�von�arbeitslohn�darstellten,�diese�auskunft�habe�aber�durch�
die�neuregelung�der�behandlung�von�Zeitwertkonten�ihre�Gültigkeit�verloren.

im�Klageverfahren�argumentierte�die�Klägerin,�durch�die�nachträgliche�Zeit-
wertkontengarantie� mit� ihrer� arbeitgeberin� im� dezember� 2009� entspreche�
die� Zeitwertkontenvereinbarung� den� vorgaben� der� Übergangsregelung� des�
bMF-schreibens�vom�17.6.09.�darüber�hinaus�berief�sie�sich�auf�vertrauens-
schutz.�so�sei�durch�die�anrufungsauskunft�aus�november�2008�die�Zulässig-
keit�der�Zeitwertkontenvereinbarung�bestätigt�worden.�auch�die�einzahlun-
gen�in�2008�und�im�Januar�2009�habe�das�Fa�nicht�als�Zufluss�gewertet.�durch�
die� veröffentlichung� des� bMF-schreibens� vom� 17.6.09� habe� sich� nicht� die�
rechtslage,�sondern�nur�die�verwaltungsauffassung�geändert.�Zur�begrün-
dung� berufe� sich� die� verwaltung� lediglich� darauf,� dass� Zeitwertkonten� mit�
dem�aufgabenbild�des�organs�einer�Körperschaft�nicht�vereinbar�seien.�so�
werde�vertreten,�dass�bei�diesen�Gestaltungen�zwischen�Körperschaften�und�
ihren�organen�der�steuerspareffekt�immer�im�vordergrund�stehe.�eine�sol-
che�ausgrenzung�sei�willkürlich�und�entspreche�nicht�der�gesetzlichen�re-
gelung.�das�FG�hessen�bestätigte�die�auffassung�der�Klägerin�und�wies�die�
Finanzverwaltung�eindeutig�in�die�schranken.

2.1.2 entscheidungsbegründung
in� seiner� urteilsbegründung� fokussierte� sich� das� Gericht� zunächst� auf� die�
Frage�des�Zuflusses�von�arbeitslohn�an�einen�GGf.�dementsprechend�führte�
es�aus,�dass�gemäß�§�8�abs.�1�estG�einnahmen�alle�Güter�sind,�die�in�Geld�
oder� Geldeswert� bestehen� und� dem� steuerpflichtigen� im� rahmen� einer�
Überschusseinkunftsart�im�sinne�des�§�2�abs.�1�s.�1�nr.�4�bis�7�estG�zufließen.�
bezogen�sind�die�einnahmen�innerhalb�des�Kalenderjahres,�in�dem�sie�dem�
steuerpflichtigen�zugeflossen�sind� (§�11�abs.�1�s.� 1�estG).�Zugeflossen�sind�
einnahmen� nach� korrekter� ausführung� des� Gerichts,� sobald� der� steuer-
pflichtige�über�sie�wirtschaftlich�verfügen�kann�(bFh�14.2.84,�viii�r�221/80).�

der�Übergang�der�wirtschaftlichen�verfügungsmacht�richtet�sich�dabei�nach�
den�umständen�des�einzelfalls.�bei�Geldbeträgen� ist�dies� in�der�regel�da-
durch�der�Fall,�dass�sie�bar�ausgezahlt�oder�einem�Konto�des�empfängers�
gutgeschrieben�werden.�Jedoch�kann�auch�eine�Gutschrift� in�den�büchern�
des�verpflichteten�einen�Zufluss�bewirken,�wenn�in�der�Gutschrift�nicht�nur�
das�buchmäßige�Festhalten�einer�schuldbuchverpflichtung�zu�sehen�ist,�son-
dern�darüber�hinaus�zum�ausdruck�kommt,�dass�der�betrag�dem�berechtig-
ten�von�nun�an�zur�verfügung�steht�(z.b.�bFh�11.2.10,�vi�r�47/08).�
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für 2009 durch die 
neuregelung ihre 
Gültigkeit

nachträgliche 
Zeitwertkonten-
garantie als 
rettungsanker?

Zufluss des 
arbeitslohns bei 
wirtschaftlicher 
Verfügungsmacht

Gutschrift in den 
Büchern des 
Verpflichteten kann 
reichen
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Beachten Sie |�Zudem�wies�das�FG�hessen�darauf�hin,�dass�es�ein�beherr-
schender�Gesellschafter�kraft�seiner�stellung�in�der�Gmbh�in�der�hand�habe,�
sich�fällige�beträge�auszahlen�zu�lassen.�daher�würden�ihm�beträge,�die�ihm�
die� Gmbh� schulde,� bereits� im� Zeitpunkt� der� Fälligkeit� zufließen� (z.b.� bFh�
21.10.81,�i�r�230/78),�ohne�dass�es�hierbei�einer�Gutschrift�auf�einem�verrech-
nungskonto�bedürfe�(z.b.�bFh�14.2.84,�viii�r�221/80).

unter�berücksichtigung�dieser�Grundsätze�ist�das�Gericht�zu�der�Überzeu-
gung�gelangt,�dass�die�Wertgutschriften�auf�dem�Zeitwertkonto�der�Klägerin�
keinen�Zufluss�von�arbeitslohn�darstellen.�so�wurden�der�Klägerin�die�streit-
gegenständlichen� beträge� weder� bar� ausgezahlt� noch� einem� ihrer� Konten�
bei�einem�Kreditinstitut�gutgeschrieben.�auch�aus�der�bilanzierung�der�ver-
bindlichkeiten�durch�die�arbeitgeberin�ergibt�sich�im�streitfall�kein�Zufluss,�
da�die�Klägerin�als�arbeitnehmerin�nicht�in�der�lage�war,�den�leistungser-
folg�ohne�weiteres�Zutun�ihrer�arbeitgeberin�herbeizuführen.�dies�wäre�le-
diglich�dann�der�Fall,�wenn�die�beträge�vom�vermögen�der�arbeitgeberin�so�
separiert�worden�wären,�dass�die�Klägerin�sie�als�Gläubigerin�ohne�weiteres�
hätte�abholen,�abrufen�oder�verrechnen�können.�

praxiShinweiS |�entgegen�der�auffassung�der�verwaltung�folgt�aus�der�stel-
lung�der�Klägerin�als�beherrschende�GGf�der�arbeitgeberin�nach�diktion�des�Ge-
richts�nichts�anderes.�denn�unabhängig�von�der�arbeits-�oder�sozialrechtlichen�
einordnung�erzielt�die�Klägerin�einkünfte�aus�nichtselbstständiger�tätigkeit�i.s.�
des�§�19�estG,�deren�Zufluss�sich�nach�§�11�estG�richtet.�darüber�hinaus�führt�die�
stellung� der� Klägerin� als� beherrschende� GGf� der� arbeitgeberin� nicht� zur� Zu-
flussfiktion�von�arbeitslohn� im�Zeitpunkt�der�Fälligkeit,�da�durch�die�vorab�ge-
schlossene�und�zivilrechtlich�wirksame�vereinbarung�über�die�ansammlung�von�
Wertguthaben�auf�einem�Zeitwertkonto�die�zur�einzahlung�bestimmten�beträge�
nicht�als�arbeitslohn�zur�auszahlung�fällig�geworden�sind.�

hinweis |� begleitend� stellte� das� FG� hessen� zustimmend� heraus,� dass� es�
sich�bei�der�geschlossenen��Zeitwertkontenvereinbarung�um�eine�klare�ver-
tragliche� vereinbarung� zwischen� der� Klägerin� als� arbeitnehmerin� und� der�
Gmbh�als�arbeitgeberin�handelt,�die�weder�als�rechtsmissbrauch�im�sinne�
der�§§ 138,�242�bGb�noch�als�Missbrauch�von�rechtlichen�Gestaltungsmög-
lichkeiten�nach�§�42�ao�einzustufen�ist.

2.2 Bestätigende entscheidungen

2.2.1 FG niedersachen (16.2.12, 14 k 202/11, abruf-nr. 121540)
auch�das�FG�niedersachsen�hatte�die�rechtsfrage,�ob�bei�arbeitnehmern,�die�
zugleich�als�organ�einer�Körperschaft�bestellt�sind,�bereits�die�Gutschrift�des�
künftig� fällig� werdenden� arbeitslohns� auf� dem� Zeitwertkonto� zum� Zufluss�
von� arbeitslohn� führt,� zugunsten� der� Klägerin� entschieden.� beim� Zufluss�
komme�es�auf�die�erlangung�der�wirtschaftlichen�verfügungsmacht�an.�dies�
sei�im�entschiedenen�sachverhalt�nicht�gegeben.�Zwar�fließen�einem�beherr-
schenden� Gesellschafter� nach� der� bFh-rechtsprechung� Gewinnausschüt-
tungen�und�andere�unbestrittene�Forderungen�bereits�mit�Fälligkeit�zu.�dies�
gilt�aber�nur� für�beträge,�die�die�Kapitalgesellschaft�dem�beherrschenden�

Beträge können 
ohne Zutun der 
arbeitgeberin nicht 
abgerufen werden

Stellung als 
beherrschende GGf 
macht hier keinen 
unterschied

kein Zufluss von 
arbeitslohn
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GGf�schuldet�und�die�sich�bei�der�ermittlung�des�einkommens�der�Kapitalge-
sellschaft�ausgewirkt�hätten�(bFh�3.2.11,�vi�r�66/09).�eine�ausdehnung�dieser�
rechtsprechung�auf�nicht�beherrschende�GGf�lehnte�das�FG�niedersachsen�
jedoch�ab.�

darüber�hinaus�stellte�das�Gericht�klar,�dass�für�die�auffassung�des�bMF�vom�
17.6.09,�wonach�vereinbarungen�über�die�errichtung�von�Zeitwertkonten�bei�
arbeitnehmern,�die�zugleich�als�organ�einer�Körperschaft�bestellt�sind�mit�
dem�aufgabenbild�eines�organs�nicht�vereinbar�seien�und�daraus�gefolgert�
wird,� dass� bereits� die� Gutschrift� künftig� fällig� werdenden� arbeitslohns� auf�
dem� Zeitwertkonto� zum� Zufluss� von� arbeitslohn� führe,� keine� gesetzliche�
Grundlage�existiert.

2.2.2 FG Düsseldorf (21.3.12, 4 k 2834/11 aO, abruf-nr. 121237)
abschließend�schloss�sich�in�diesem�Zusammenhang�auch�das�FG�düssel-
dorf� in�seiner�entscheidung�vom�21.3.12�den�auffassungen�seiner�Pendants�
aus�niedersachen�und�hessen�an�mit�folgenden�„thesen“:

1.� Gutschriften� auf� einem� im� rahmen� eines� arbeitszeitkontenmodells� für�
den� arbeitnehmer� geführten� Zeitwertkonto� stellen� noch� keinen� Zufluss�
von�arbeitslohn�dar.

2.�der�arbeitslohn�gilt�erst�mit�der�auszahlung�des�durch�das�Guthaben�auf�
dem�Konto�dargestellten�arbeitslohns�als�zugeflossen.

3.�aus� der� stellung� des� arbeitnehmers� als� Gmbh-Geschäftsführer� folgt�
nichts�anderes.

3. ausblick
Gleichwohl�bleibt�abzuwarten,�wie�der�bFh�sich�zu�dieser�rechtsfrage�posi-
tionieren�wird,�da�gegen�die�urteile�aus�niedersachsen�(vi�r�19/12)�und�hes-
sen�(vi�r�19/12)�revisionsanträge�gestellt�worden�sind.�allerdings�ist�es�nur�
schwer�vorstellbar,�dass�sich�der�bFh�von�den�instanzenentscheidungen�ab-
setzen� wird,� wenn� man� sich� seine� entscheidung� aus� 2011� betrachtet� (bFh�
3.2.11,�vi�r�4/10,�abruf-nr.�111197).�hier�stellte�der�bFh�fest:�„verzichtet�ein�GGf�
gegenüber�der�Gesellschaft�auf�bestehende�oder�künftige�entgeltansprüche,�
so�fließen�ihm�insoweit�keine�einnahmen�aus�nichtselbstständiger�arbeit�zu,�
als� er� dadurch� eine� tatsächliche� vermögenseinbuße� erleidet.“� da� dieser�
sachverhalt� eindeutig� auch� auf� Zeitwertkontenvereinbarungen� für� diesen�
Personenkreis�zutrifft,�gibt�es�an�dieser�stelle�nichts�mehr�hinzuzufügen.�au-
ßer�vielleicht:�auf�Gericht�und�auf�hoher�see�…

↘↘ Zu�den�autoren
• Sebastian Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Al-

tersversorgung, Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH und Leiter der KENSTON 
Unternehmensgruppe in Köln sowie 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechts-
berater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ).

• Andreas Jakob, Betriebswirt für bAV (FH) und gerichtlich zugelassener Rentenberater; 
Geschäftsführer der AETAS GmbH (Unternehmen der KENSTON Unternehmensgrup-
pe), Leiter Rechtsberatung der KENSTON Unternehmensgruppe sowie Vorsitzender der 
Fachkommission »ZWK« (Zeitwertkonten) des BRBZ.

aller guten Dinge 
sind drei

inFOrmatiOn
revisionsverfahren

im Blick haben!


